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CHG Newsletter Business Law

Die österreichische Wirtschaft klettert 

langsam, aber bestimmt aus dem müh-

samen Konjunkturtal: 2025 soll das BIP 

nach zwei Minusjahren wieder ein zar-

tes Plus von ca. 0,3 % schaffen – kein 

Feuerwerk, aber immerhin ein Funke. 

Der richtige Aufschwung lässt allerdings 

noch bis 2026 auf sich warten. Auch am 

Arbeitsmarkt blitzt vorsichtiger Op-

timismus auf: Nach einem zyklischen 

Hoch dürfte die Arbeitslosenquote 2026 

wieder leicht sinken. Und beim Budget 

verharren die Expert:innen weiterhin 

im Warnmodus – das Defizit bleibt wohl 

auch 2025 über der 4-Prozent-Marke.

Unterm Strich: Die Wirtschaft kommt 

zurück, aber statt eines Sprints erle-

ben wir eher einen gemächlichen Dauer-

lauf. Und gerade in solchen Phasen zeigt 

sich, wie entscheidend stabile Füh-

rungsteams sind. Umso heikler wird es, 

wenn zentrale Köpfe plötzlich die Seite 

wechseln. Was arbeits-, wettbewerbs-

rechtlich und strategisch passiert, wenn 

Führungskräfte zur Konkurrenz abwan-

dern – und wie Unternehmen darauf 

vorbereitet sein sollten –, analysieren in 

unserem diesmaligen Leitartikel Gülsah 

Yanik und Mario Kathrein.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 

Lektüre unseres zwanzigsten CHG-

Newsletters Business Law – und noch 

ein kleiner Vorgeschmack: Dies ist der 

letzte Newsletter im bisherigen Format. 

Beim nächsten Mal erwartet Sie eine fri-

sche, modernisierte Ausgabe voller neu-

er Features und Insights – es bleibt also 

spannend!
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Plötzlich Konkurrenz – wenn Führungskräfte die 
Seiten wechseln

LEITARTIKEL
von 

Gülsah Yanik und 

Mario Kathrein

Wenn eine Führungskraft das Unternehmen verlässt und zur Konkurrenz wechselt, 
ist das oft mehr als ein gewöhnlicher Personalwechsel. Mit ihr gehen nicht selten 
strategisches Wissen, Kundennetzwerke und vertrauliche Unternehmensinformati-
onen – also jene immateriellen Werte, die für den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens entscheidend sind. Gerade in höheren Hierarchieebenen kann ein solcher 
Seitenwechsel gravierende rechtliche und wirtschaftliche Folgen haben. Er berührt 
arbeitsrechtliche Loyalitätspflichten ebenso wie wettbewerbs-, immaterialgüter-, 
datenschutz- und strafrechtliche Fragen. Zu diesen Aspekten soll der nachfolgende 
Artikel einen Überblick bieten.

Arbeitsrechtliche Steuerungs- und Sank-
tionsmöglichkeiten

Das österreichische Arbeitsrecht lässt 

Dienstnehmer:innen nach Beendigung 

des Dienstverhältnisses grundsätzlich 

weitgehende berufliche Freiheit. Die-

se endet jedoch dort, wo berechtigte 

Interessen früherer Dienstgeber:innen 

verletzt werden. Das zentrale Instru-

ment in der Praxis zur Absicherung ist 

die Konkurrenzklausel. In ihrer klas-

sischen Ausgestaltung erlaubt sie es, 

Dienstnehmer:innen für einen Zeitraum 

von höchstens einem Jahr nach dem 

Ausscheiden daran zu hindern, in einem 

konkurrierenden Bereich tätig zu wer-

den oder ein Konkurrenzunternehmen 

zu gründen. Voraussetzung ist, dass die 

Klausel schriftlich vereinbart wurde, 



CHG Newsletter Business Law • Nr. 20 • Jahrgang 2025 Seite 3/23

LEITARTIKEL

Plötzlich Konkurrenz – wenn Führungskräfte die 
Seiten wechseln

das Einkommen während des Dienst-

verhältnisses über der gesetzlichen 

Entgeltgrenze (derzeit rund EUR 3.530 

brutto) lag und die berufliche Fortent-

wicklung nicht unbillig behindert wird. 

Übermäßig weitgehende oder existenz-

bedrohende Klauseln sind allerdings un-

zulässig. Häufig wird durch Konkurrenz-

klauseln auch das Abwerben von anderen 

Dienstnehmer:innen oder von Kund:innen 

untersagt.

Zur Absicherung solcher Vereinbarun-

gen können Vertragsstrafen vereinbart 

werden. Diese müssen der Schwere des 

möglichen Verstoßes angemessen sein 

und dürfen Dienstnehmer:innen nicht 

übermäßig belasten. 

Daneben gibt es zahlreiche arbeits-

rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, 

die faktische Bindungswirkung entfalten 

können. So sind Rückzahlungsklauseln, 

etwa für Fortbildungskosten, verbreitet, 

die aber nur unter bestimmten Bedingun-

gen wirksam sind. Die Voraussetzungen 

einer Rückzahlung müssen eindeutig be-

nannt, die Höhe sachlich gerechtfertigt 

und zeitlich angemessen abgestuft sein. 

Klauseln, die pauschal oder überhöht an-

setzen, werden regelmäßig als unzuläs-

sig beurteilt.

Wettbewerbsrelevantes Fehlverhal-

ten von Dienstnehmer:innen während 

des Dienstverhältnisses kann mitunter 

streng sanktioniert werden. Die Verlet-

zung einer Konkurrenz- oder Geheimhal-

tungspflicht kann eine Entlassung aus 

wichtigem Grund rechtfertigen. Beson-

ders schwerwiegend sind auch Fälle, in 

denen Führungskräfte bereits während 

des bestehenden Dienstverhältnisses 

andere Dienstnehmer:innen aktiv abwer-

ben oder für neue Dienstgeber:innen tä-

tig werden – auch hier liegt regelmäßig 

ein Entlassungsgrund vor.

Wettbewerbsrechtliche Grenzen

Der Wettbewerb um qualifizierte Füh-

rungskräfte ist grundsätzlich zulässig. 

Das Abwerben von Dienstnehmer:innen 

gehört zur marktwirtschaftlichen Reali-

tät und kann auch den Wettbewerb för-

dern. Das Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) zieht dort eine klare 

Grenze, wo legitimer Wettbewerb in ge-

zielte Marktstörung umschlägt.

Ein Verstoß gegen das UWG liegt insbe-

sondere dann vor, wenn im Zuge der Ab-

werbung von Dienstnehmer:innen unrich-

tige Behauptungen aufgestellt werden, 

eine Abwerbung systematisch erfolgt, 

um Mitbewerber:innen  funktionsun-

fähig zu machen, Dienstnehmer:innen 

während aufrechter Dienstverhältnis-

se unsachlich beeinflusst werden oder 

vertrauliche Informationen bisheriger 

Dienstgeber:innen zur Vorbereitung des 

Wechsels genutzt werden. In der Praxis 

stellt sich häufig die Frage, ob mit der 

Übernahme der für den Fall der Nicht-

einhaltung des Konkurrenzverbots ver-

einbarten Konventionalstrafe durch 

neue Dienstgeber:innen ein wettbe-

werbswidriges Verhalten gesetzt wird. 

Während die ältere Rechtsprechung dies 

in der Regel bejahte, ist nach der jünge-

ren Rechtsprechung das reine Bezahlen 

einer „Wechselprämie“ ohne hinzutre-

tende Elemente nicht per se wettbe-

werbswidrig.
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Zivilrechtlich kann das betroffene Un-

ternehmen auf Grundlage des UWG 

die Unterlassung und Beseitigung des 

rechtswidrigen Zustands verlangen. 

Diese Ansprüche können im Wege der 

einstweiligen Verfügung (Eilverfah-

ren) rasch durchgesetzt werden, um 

rechtswidrige Handlungen sofort zu 

unterbinden. Darüber hinaus steht bei 

Wettbewerbsrechtsverletzungen ein 

Schadenersatzanspruch zu. Ersatzfähig 

sind insbesondere entgangener Gewinn 

samt nachweisbaren wirtschaftlichen 

Einbußen durch Kundenabgänge oder 

Projektabbrüche sowie die Kosten der 

Schadensabwehr und Rechtsverfolgung.

Unabhängig davon bestehen seit 2019 im 

UWG aufgrund der Umsetzung der euro-

päischen Geschäftsgeheimnis-Richtli-

nie zivilrechtliche Sonderbestimmungen 

zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-

sen. Ein Geschäftsgeheimnis ist verein-

fach gesagt eine Information, die weder 

allgemein bekannt noch ohne weiteres 

zugänglich ist. Deshalb ist sie von kom-

merziellem Wert und Gegenstand von 

den Umständen entsprechenden ange-

messenen Geheimhaltungsmaßnahmen 

durch die Person, welche die rechtmä-

ßige Verfügungsgewalt über diese Infor-

mationen ausübt. Nicht umfasst ist hin-

gegen das allgemeine Erfahrungswissen 

(„General Know-how“), das der/die 

Dienstnehmer:in im Laufe seiner/ihrer 

Tätigkeit erlangt hat. Die Nutzung oder 

Offenlegung eines Geschäftsgeheimnis-

ses ist insbesondere dann rechtswidrig, 

wenn sie durch eine Person erfolgt, die 

gegen eine Vertraulichkeitsvereinba-

rung oder sonstige Verpflichtung, das 

Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen 

oder nur beschränkt zu nutzen, verstößt.

Wer Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig 

nutzt oder offenlegt, kann auf Unterlas-

sung, Beseitigung und bei Verschulden 

auf Schadenersatz in Anspruch genom-

men werden. Im Rahmen des Beseiti-

gungsanspruchs kann der Inhaber des 

Geschäftsgeheimnisses verlangen, dass 

auf Kosten des Rechtsverletzers die 

rechtsverletzenden Produkte und die 

Dokumente, Gegenstände, Materiali-

en, Stoffe oder elektronischen Dateien 

vernichtet werden, die das Geschäfts-

geheimnis enthalten oder verkörpern. 

Dieser kann überdies den Rückruf der 

rechtsverletzenden Produkte vom Markt 

und die Beseitigung der rechtsverlet-

zenden Qualität der rechtsverletzen-

den Produkte verlangen. Darüber hin-

aus kann der/die Geschädigte von der/

dem Rechtsverletzer:in unter Umstän-

den einen immateriellen Schadener-

satz verlangen und den entgangenen 

Gewinn sowie etwaige durch den/die 

Rechtsverletzer:in erzielte Gewinne aus 

der Verwendung des Geschäftsgeheim-

nisses fordern. Unabhängig vom Nach-

weis der Höhe des Schadens kann der/

die Inhaber:in des Geschäftsgeheimnis-

ses als Ersatz des ihm/ihr schuldhaft 

zugefügten Vermögensschadens das 

Entgelt begehren, das ihm/ihr im Falle 

seiner/ihrer Einwilligung in den Erwerb, 

die Nutzung oder Offenlegung gebührt 

hätte.

Zudem besteht die Möglichkeit, durch 

eine einstweilige Verfügung eine rasche 

gerichtliche Entscheidung über (drohen-

de) Eingriffe in Geschäftsgeheimnisse zu 

erwirken. Denkbar wäre beispielsweise 

eine gerichtliche Anordnung des Verbots 

der Nutzung oder Offenlegung eines Ge-

schäftsgeheimnisses, des Verbots des 
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Herstellens, Vermarktens oder der Nut-

zung rechtsverletzender Produkte sowie 

der Beschlagnahme oder Herausgabe 

der rechtsverletzenden Produkte.

Immaterialgüter-, datenschutz- und 
strafrechtliche Aspekte

Neben arbeits- und wettbewerbsrechtli-

chen Aspekten spielen auch das Immate-

rialgüter- und Datenschutzrecht eine zen-

trale Rolle. Viele Führungskräfte schaffen 

im Rahmen ihrer Tätigkeit Werke oder tech-

nische Lösungen. Das Verwertungsrecht 

an dienstlich geschaffenen Erfindungen 

und Werken wird in Dienstverträgen unter-

schiedlich geregelt. Die Nutzung solcher Er-

gebnisse bei neuen Arbeitgeber:innen kann 

daher zusätzlich einen Verstoß aus imma-

terialgüterrechtlicher Sicht darstellen.

Datenschutzrechtlich ist die Mitnah-

me personenbezogener Daten – etwa 

von Kund:innen, Lieferant:innen oder 

Dienstnehmer:innen – besonders sen-

sibel. Für eine Weitergabe oder Nutzung 

solcher Daten ist zu prüfen, inwiefern 

dafür eine rechtliche Grundlage besteht. 

Die Palette der Sanktionen reicht von er-

heblichen Verwaltungsstrafen über zivil-

rechtlichen Schadenersatz bis hin zu ar-

beitsrechtlichen Konsequenzen. Der/Die 

neue Dienstgeber:in riskiert zudem, als 

Mitverantwortliche:r zu gelten, wenn un-

rechtmäßig erlangte Daten übernommen 

oder verwendet werden.

Ungeachtet dessen kann die Verletzung 

eines Geschäfts- oder Betriebsgeheim-

nisses auch nach dem Strafgesetzbuch 

strafrechtlich mit mehrjähriger Freiheits-

strafe sanktioniert sein. 

Prävention und Handlungsempfehlungen

Ein Wechsel in Führungspositionen lässt 

sich selten verhindern, wohl aber rechtlich 

steuern. Unternehmen sollten frühzeitig 

klare Strukturen schaffen: Wettbewerbs-

verbote, Geheimhaltungsverpflichtungen 

und Rückzahlungsklauseln gehören re-

gelmäßig überprüft und entsprechend an-

gepasst. Der Schutz sensibler Daten und 

Geschäftsgeheimnisse sollte durch tech-

nische und organisatorische Maßnah-

men – etwa Zugriffsrechte, IT-Protokolle 

und NDAs – abgesichert werden. Ebenso 

wichtig ist die Sensibilisierung von Füh-

rungskräften für ihre Loyalitäts- und Ge-

heimhaltungspflichten.

Fazit

Der Wechsel einer Führungskraft zur 

Konkurrenz ist kein gewöhnlicher Perso-

nalvorgang. Dienstgeber:innen sind gut 

beraten, bereits vorab klare vertragliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen und im 

Konfliktfall rasch und überlegt unter ju-

ristischer Begleitung zu agieren. Denn 

während Loyalität mit dem Dienstverhält-

nis endet, bleibt die rechtliche Verantwor-

tung bestehen.
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Allgemeiner Kündigungsschutz von 
Arbeitnehmer:innen nur bei inländischem 
Betrieb 
OGH 25.06.2025, 9 ObA 94/24z

Der Oberste Gerichtshof (OGH) beschäf-

tigte sich kürzlich mit einem grenzüber-

schreitenden Arbeitsverhältnis, in dem 

ein Arbeitnehmer mit Wohn- und Arbeits-

ort in Österreich für ein deutsches Unter-

nehmen tätig war. Obwohl der Arbeitneh-

mer seine Arbeitsleistung ausschließlich 

von Österreich aus erbrachte, war er orga-

nisatorisch vollständig in den deutschen 

Betrieb eingebunden. Einen eigenen Be-

trieb oder eine organisatorische Einheit in 

Österreich hatte die Arbeitgeberin jedoch 

nicht. Nach der Kündigung des Dienstver-

hältnisses machte der Arbeitnehmer den 

allgemeinen Kündigungsschutz nach dem 

Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) gel-

tend und argumentierte, dass aufgrund 

der arbeitsvertraglichen Anknüpfung 

nach der Rom-I-Verordnung österreichi-

sches Recht – und damit auch die §§ 105 

ff. ArbVG – zur Anwendung käme. 

Der OGH bestätigte in seiner Entschei-

dung zwar, dass die Kündigungsschutz-

bestimmungen dem Vertragsstatut fol-

gen und somit grundsätzlich dann gelten, 

wenn auf das Arbeitsverhältnis österrei-

chisches Recht anwendbar ist. Zugleich 

stellte der OGH jedoch klar, dass die ma-

teriell-rechtlichen Voraussetzungen des 

ArbVG nicht durch die kollisionsrechtliche 

Anknüpfung ersetzt werden. Der allge-

meine Kündigungsschutz setzt zwingend 

voraus, dass ein:e Arbeitgeber:in einen 

in Österreich gelegenen Betrieb oder zu-

mindest eine betriebliche Organisations-

einheit führt, in die ein:e Arbeitnehmer:in 

eingegliedert ist. Da im vorliegenden Fall 

ein solcher Inlandsbetrieb fehlte, könne 

der Arbeitnehmer laut dem OGH den all-

gemeinen Kündigungsschutz nicht in An-

spruch nehmen – selbst dann nicht, wenn 

die Rechtswahl bzw. die objektive An-

Arbeitsrecht aktuell

ARBEITSRECHT 
AKTUELL



CHG Newsletter Business Law • Nr. 20 • Jahrgang 2025 Seite 7/23

Arbeitsrecht aktuell

ARBEITSRECHT 
AKTUELL

knüpfung gemäß der Rom-I-Verordnung 

zur Anwendung österreichischen Arbeits-

recht führt. 

Die Entscheidung schafft damit wichti-

ge Klarheit für grenzüberschreitende Ar-

beitsverhältnisse. 

Kein Rücktritt von einer Zeitausgleichs-
vereinbarung
OGH 29.04.2025, 9 ObA 17/25b

Der Angestelltenbetriebsrat einer Kran-

kenanstalt klagte stellvertretend für die 

dort beschäftigten Arbeitnehmer:innen 

auf Feststellung gemäß § 54 Abs 1 Ar-

beits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG), 

dass bei einer Erkrankung ein Rücktritts-

recht von bereits abgeschlossenen Zeit-

ausgleichsvereinbarungen bestehe.

Konkret ging es um Zeitguthaben, wel-

che durch geleistete Überstunden oder 

Nachtarbeit aufgebaut wurden und spä-

ter in Form von Zeitausgleich abgebaut 

werden sollten. Der Betriebsrat argu-

mentierte, dass gerade in Fällen beson-

derer Arbeitsbelastung (z.B. bei Nachtar-

beit oder Überstunden) der Zeitausgleich 

auch dem Erholungszweck diene, sodass 

eine Erkrankung den ursprünglich ver-

einbarten Ausgleichszeitraum vereiteln 

würde. 

Der OGH erachtete die Revision der kla-

genden Partei als nicht berechtigt und 

stellte klar, dass Zeitausgleich zwar eine 

„bezahlte Freistellung“ darstellt, es im 

Ergebnis jedoch nur zu einer anderen 

Verteilung der Arbeitszeit kommt. Auch 

wenn der Zeitausgleich unter bestimm-

ten Umständen auch einen Erholungs-

zweck haben kann, reicht das nicht aus, 

um ein Rücktrittsrecht im Krankheitsfall 

zu begründen. Die Krankheit während des 

Zeitausgleichs sei laut OGH nicht als Ar-

beitsverhinderung zu werten, da in dieser 

Zeit keine Arbeitspflicht bestehe. Ein:e 

Arbeitnehmer:in kann nämlich nur in je-

nen Zeiten durch Krankheit (oder Unfall) 

an der Leistung ihrer/seiner Arbeit ver-

hindert sein, in denen eine Arbeitspflicht 

der Arbeitsnehmerin/des Arbeitnehmers 

besteht. Zudem wäre es ein Wertungs-

widerspruch, würde man eine Unterbre-

chung des bereits zeitlich fixierten Zeit-

ausgleichs wegen einer Erkrankung einer 

Arbeitnehmerin / eines Arbeitnehmers 

verneinen, einen Rücktritt der Arbeits-

nehmerin/des Arbeitnehmers von der 

konkreten Verbrauchsvereinbarung aber 

bejahen. 

Zeitausgleichsvereinbarungen bleiben 

somit auch im Krankheitsfall verbindlich. 
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Die Haftung des Geschäftsführers einer 
GmbH wegen Insolvenzverschleppung
OGH 26.06.2025, 17 Ob 2/25f

Organschaftliche Vertreter:innen von Ka-

pitalgesellschaften sind gemäß § 69 Abs 

3 iVm Abs 2 IO verpflichtet, spätestens 

sechzig Tage nach dem Eintritt der Zah-

lungsunfähigkeit oder der materiellen 

Überschuldung (= rechnerische Über-

schuldung mit negativer Fortbestehen-

sprognose) der Gesellschaft einen In-

solvenzantrag zu stellen. Im Falle einer 

schuldhaften Verletzung dieser Insolven-

zantragspflicht können die organschaft-

lichen Vertreter:innen zur (persönlichen) 

Haftung für den dadurch verursachten 

Schaden herangezogen werden. In der 

vorliegenden Entscheidung stellte der 

Oberste Gerichtshof (OGH) die verschie-

denen Haftungsgrundlagen dar und klärte 

die in der Literatur strittige Frage, wer zur 

Geltendmachung des Quotenschadens 

von Insolvenzgläubigern (konkret: Altgläu-

bigern) befugt ist.

Ein:e Geschäftsführer:in einer GmbH ist 

bei schuldhafter Insolvenzverschlep-

pung Ansprüchen von zwei Seiten ausge-

setzt. Einerseits kann die Gesellschaft 

den ihr entstandenen Schaden aus dem 

Titel des Schadenersatzes fordern. An-

dererseits können die Altgläubiger:innen 

(= Gläubiger:innen, die vor dem Eintritt 

der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschul-

dung Insolvenzgläubiger:innen wurden) 

ihren Quotenschaden gegen die/den 

Geschäftsführer:in geltend machen, weil § 

69 IO – der die Verpflichtung zur Insolven-

zantragstellung regelt – nach herrschen-

der Ansicht als Schutzgesetz zugunsten 

aller durch die nicht rechtzeitige Insolven-

zeröffnung geschädigten Gläubiger:innen 

angesehen wird.

Die Gesellschaft – und damit die/der 

Insolvenzverwalter:in – hat im Fall der 

schuldhaften Insolvenzverschleppung ei-

nen Schadenersatzanspruch auf Ersatz 

des Betriebsverlusts, der im Zeitraum 

zwischen der rechtlich geboten gewese-
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nen Antragstellung und der tatsächlich er-

folgten Antragstellung eingetreten ist. Er 

ist das Ergebnis einer Differenzrechnung 

aus der Gegenüberstellung des Vermö-

gens der geschädigten Gesellschaft nach 

der Schädigung und des hypothetischen 

Vermögens bei Ausbleiben der rechtswid-

rigen Handlung. Darüber hinaus steht der 

Gesellschaft auch ein Schadenersatzan-

spruch für Zahlungen zu, die nach dem 

Zeitpunkt der gebotenen Antragstellung 

geleistet wurden. Ausgenommen sind nur 

jene Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen und gewissenhaften Ge-

schäftsleiters vereinbar sind.

Den Altgläubigern steht gegen die or-

ganschaftlichen Vertreter wiederum ein 

Schadenersatzanspruch auf Ersatz des 

Quotenschadens zu. Dieser Quotenscha-

den ist aus einem Vergleich der tatsäch-

lich zu erwartenden Insolvenzquote und 

der bei gebotener früherer Insolvenzan-

tragstellung möglichen fiktiven Insol-

venzquote – und damit letztlich aus dem 

Vergleich von Quotienten von Aktiva und 

Passiva – zu errechnen.

Die bisher überwiegend in der Litera-

tur vertretene Ansicht sprach während 

eines Insolvenzverfahrens der/dem 

Insolvenzverwalter:in die Befugnis zur 

Geltendmachung dieses Schadens zu. In 

der vorliegenden Entscheidung stellte der 

OGH jedoch klar, dass dafür keine gesetz-

liche Grundlage besteht. Vielmehr handelt 

es sich um Schäden von Altgläubigern, die 

während eines Insolvenzverfahrens nicht 

von der/dem Insolvenzverwalter:in gel-

tend gemacht werden können. 

Der OGH wies das Zahlungsbegehren in 

Höhe von EUR 687.842,27 somit mit der 

Begründung ab, dass dem Insolvenzver-

walter – auch unter Bedachtnahme auf § 

69 Abs 5 IO – die Aktivlegitimation für die 

Geltendmachung des Quotenschadens 

der Gläubiger:innen fehle. 

Damit ist klargestellt, dass es den ein-

zelnen Gläubigern vorbehalten ist, einen 

(verbleibenden) Quotenschaden wegen 

verspäteter Insolvenzantragsstellung – 

nach Ende des Insolvenzverfahrens – in-

dividuell gegenüber den ehemaligen Ge-

schäftsleitern einzuklagen.

Patronatserkärung – Kreditgeber:in hat 
Direktanspruch gegenüber Patron:in bei 
Insolvenz des/der Kreditnehmer:in
OGH 31.07.2025, 1 Ob 45/25m

Der OGH hat ausgesprochen, dass 

Kreditgeber:innen im Fall der Insolvenz 

von Kreditnehmer:innen einen Direktan-

spruch auf Grundlage des Schadenersat-

zes gegen den/die Patron:in für den Kredi-

tausfall haben können.

Der Beklagte war zu 5 % Gesellschafter 

und bis 06.07.2023 auch Geschäftsfüh-

rer einer GmbH. Diese GmbH führte bei 

der Klägerin ein Bankkonto. Nachdem die 

GmbH im April 2023 einen negativen Kon-

tostand von über EUR 30.000,00 aufwies, 

unterzeichnete der Beklagte eine von der 

Bank vorbereitete Patronatserklärung. In 

dieser verpflichtete er sich, „zu gewähr-

leisten, dass die GmbH mit mindestens 

EUR 40.000 EUR Kapital ausgestattet 

wird“, falls diese ihren Zahlungsverpflich-

tungen gegenüber der Bank nicht nach-

kommt. Im September 2023 wurde über die 

GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. 

Das Konto wies zu diesem Zeitpunkt einen 
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Aushaftungsbetrag von EUR 57.064,20 

auf. Diesen Betrag meldete die Klägerin 

im Insolvenzverfahren an, welches jedoch 

vom Insolvenzgericht mangels Vermögen 

gemäß § 123a IO aufgehoben wurde. Die 

Klägerin begehrt daher die Zahlung von 

57.064,20 EUR sA aus der Patronatser-

klärung vom 14.04.2023, die der Beklagte 

als Gesellschafter und Geschäftsführer 

der GmbH abgegeben hat. Der Beklagte 

bestritt und wandte ein Erklärungsirrtum 

hinsichtlich der Patronatserklärung ein.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren 

ab. Der Zweck der Patronatserklärung sei 

die Überziehung des Subkontos der GmbH 

mit EUR 40.000,00 gewesen. Dieser Zweck 

und die Ausstattungspflicht des Beklag-

ten seien erfüllt worden, weil das Konto 

der GmbH im Juni 2023 ausgeglichen ge-

wesen sei.

Das Berufungsgericht hob das Ersturteil 

auf und trug dem Erstgericht eine neue 

Entscheidung nach Verfahrensergänzung 

auf. Es sah die Ausstattungszusage – hier 

mit mindestens EUR 40.000,00 Kapital 

– als charakteristisches Element einer 

„harten Patronatserklärung“ im Wortlaut 

der Patronatserklärung als enthalten. Das 

Erstgericht habe aber keine Beweise zur 

Parteienabsicht und zum vom Beklagten 

behaupteten Erklärungsirrtum aufgenom-

men.

Der OGH führte in seiner Begründung aus, 

dass es sich bei einer Patronatserklärung 

um eine atypische Personalsicherheit 

handelt. Er hob die Unterscheidung zwi-

schen „harten“ und „weichen“ Patronats-

erklärungen hervor, wobei der konkrete 

Inhalt durch Auslegung zu ermitteln ist. 

Eine „weiche“ Patronatserklärung kann 
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entweder eine unverbindliche Äußerung 

oder eine rechtlich verbindliche Hand-

lungszusage sein. Eine „harte“ Patronats-

erklärung zeichnet sich dadurch aus, dass 

ein:e Patron:in sich verpflichtet, ein:e 

Kreditnehmer:in so auszustatten, dass 

diese:r ihre/seine Schulden bei der/dem 

Kreditgeber:in zurückzahlen kann. Bei 

einer „harten“ Patronatserklärung ver-

pflichtet sich ein:e Patron:in also gegen-

über einer/einem Kreditgeber:in. Das zen-

trale Element ist die Ausstattungszusage. 

Das ist die Pflicht, ein:e Kreditnehmer:in 

mit ausreichendem Kapital zu versehen. 

Die/Der Kreditgeber:in hat aber keinen di-

rekten Zahlungsanspruch gegen die/den 

Patron:in, sondern nur den Anspruch auf 

Ausstattung der Kreditnehmerin/des Kre-

ditnehmers.

Der OGH schloss sich der herrschenden 

Meinung an und bejahte einen schadener-

satzrechtlichen Direktanspruch des/der 

Kreditgeber:in im Fall der Insolvenz der 

Kreditnehmerin/des Kreditnehmers gegen 

den/die Patron:in, wenn diese:r ihre/seine 

vertragliche Ausstattungspflicht nicht er-

füllt. Die Ersatzpflicht der/des Patron:in 

richtet sich nach der Höhe der gesamten 

nicht erfüllten Verbindlichkeit (in diesem 

Fall also EUR 57.064,20). Ob dieser Scha-

denersatzanspruch ein Verschulden vor-

aussetzt, ließ der OGH aber offen, weil zur 

Beantwortung dieser Frage die erforder-

lichen Tatsachenbehauptungen fehlten. 

Die Rechtssache wurde daher zur Beweis-

ergänzung und neuerlichen Entscheidung 

wieder ans Erstgericht zurückverwiesen.

Haftung von Prokurist:innen bei Steuer-
schulden
VwGH 26.06.2025, Ro 2023/13/0020

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat 

sich mit der praxisrelevanten Frage be-

fasst, inwieweit auch Prokuristinnen 

und Prokuristen für ausstehende steuer-

rechtlichen Abgaben ihrer Gesellschaft 

einer persönlichen Haftung ausgesetzt 

sind. Die Kernfrage war, wie weit der Per-

sonenkreis der Abgabenschuldner in der 

Bundesabgabenordnung (BAO) zu ziehen 

ist. 
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§ 9 Abs. 1 BAO besagt textlich, dass „die 

in §§ 80 ff. BAO bezeichneten Vertreter 

[…] neben den durch sie vertretenen Ab-

gabepflichtigen für die diese treffenden 

Abgaben insoweit [haften], als die Abga-

ben infolge schuldhafter Verletzung der 

den Vertretern auferlegten Pflichten nicht 

eingebracht werden können“.

Nach § 80 Abs. 1 BAO haben „die zur Ver-

tretung juristischer Personen befugten 

Personen […] alle Pflichten zu erfüllen, die 

den von ihnen Vertretenen obliegen, […]. 

Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, 

dass die Abgaben aus den Mitteln, die sie 

verwalten, entrichtet werden.“

Der Anlassfall betraf die Inanspruchnah-

me eines Prokuristen einer im Fertigteil-

haus-Bereich tätigen GmbH durch das 

Finanzamt. Bei der GmbH wurde 2015 

zunächst ein Sanierungsverfahren und 

später ein Konkursverfahren eröffnet. Im 

Jahr 2019 wurde das Unternehmen auf-

grund von Vermögenslosigkeit gelöscht. 

In einem Haftungsbescheid machte das 

Finanzamt sodann den ehemaligen Proku-

risten haftbar.

In rechtlicher Hinsicht handelt es sich 

bei § 9 BAO um eine Ausfallhaftung. 

Das bedeutet, dass die dort genannten 

Vertreter:innen gemäß § 9 BAO in Ver-

bindung mit §§ 80 ff. BAO nur dann zur 

Haftung herangezogen werden können, 

wenn die Abgabe beim abgabepflichtigen 

Unternehmen nicht erfolgreich eingetrie-

ben werden kann und eine schuldhafte 

Pflichtverletzung der Vertreterin bzw. des 

Vertreters vorliegt.

Das Bundesfinanzgericht hatte die Haf-

tung des Prokuristen im gegenständlichen 

Fall noch verneint. Es argumentierte, dass 

der Prokurist nicht als zur Vertretung ju-

ristischer Personen befugte Person im 

Sinne des § 80 Abs. 1 BAO gelte. Daher 

könne er bereits aus diesem Grund auch 

nicht als Abgabenschuldner herangezo-

gen werden.

Der Verwaltungsgerichtshof sieht dies je-

doch anders:

Durch die Analyse der Gesetzesmateria-

lien zur ursprünglichen Fassung der BAO 

stützt der VwGH seine Auffassung auf 

eine historische Auslegung und formu-

liert: „Es zeigt sich, dass nach der AO 1919 

bzw. AO 1931 nicht nur gesetzliche Vertre-

ter, sondern alle bevollmächtigten (bzw. 

verfügungsberechtigten) Personen – also 

auch Prokuristen – grundsätzlich zur Haf-

tung herangezogen werden konnten.“

Mit dieser historischen Auslegung hat der 

VwGH den Personenkreis der Abgaben-

schuldner auf Prokurist:innen ausgewei-

tet und die Möglichkeit ihrer Inanspruch-

nahme (wenngleich lediglich im Rahmen 

der Ausfallhaftung) entsprechend den 

vorher geltenden Abgabenordnungen 

klargestellt.

Fazit

Für Prokuristinnen und Prokuristen folgt 

aus der Entscheidung in der betrieblichen 

Praxis ein erhöhtes Haftungsrisiko für 

Abgabenschulden. Es sollte daher stets 

den Nachweis erbracht werden können, 

dass keine pflichtwidrigen Handlungen 

begangen wurden. Geschäftsführer:innen 

können sich zudem nicht durch eine Dele-

gation an Prokuristinnen und Prokuristen 

ihrer Haftung entziehen.
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Verlust des Kaskoversicherungsschut-
zes bei beabsichtigtem riskanten Fahr-
manöver
OGH 25.09.2025, 7 Ob 86/25k

Ein Unfall, der im Rahmen eines beabsich-

tigten riskanten Fahrmanövers – wie bei-

spielsweise beim sogenannten „Driften“ – 

passiert, führt laut OGH selbst dann zum 

Verlust des Kaskoversicherungsschutzes, 

wenn er sich auf einer abgesperrten Renn-

strecke ereignet.

Der Kläger war Eigentümer und Halter 

eines „BMW M2 Competition“, welchen 

er bei der beklagten Versicherung haft-

pflicht- und kaskoversichert hatte. Ent-

scheidungsgegenständlich war ein privat 

organisiertes „Drift-Training“ auf einer 

für den öffentlichen Verkehr gesperrten 

Rennstrecke. In Vorbereitung auf ein ge-

plantes Driftmanöver verlor der Kläger 

die Kontrolle über sein Fahrzeug, wel-

ches in weiterer Folge ins Schleudern 

geriet und gegen eine Leitplanke prallte, 

wodurch ein erheblicher Sachschaden 

entstand.

Der Kläger forderte von der beklagten 

Versicherung die Übernahme der Repa-

raturkosten. Die Beklagte lehnte dies mit 

der Begründung ab, der Kläger habe den 

Schaden grob fahrlässig verursacht. Das 

Erstgericht wies die Klage ab, während 

das Berufungsgericht dem Kläger Recht 

gab und ihm die gesamten Reparaturkos-

ten zusprach.

Der OGH hob diese Entscheidung des Be-

rufungsgerichts auf und stellte das erst-

instanzliche Urteil wieder her. Nach § 61 

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

entfällt die Leistungspflicht des Versiche-

rers, wenn der Versicherungsnehmer den 

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeiführt. Beim Driften wird das Fahr-

zeug gezielt in den physikalischen Grenz-

bereich gebracht; das Ausbrechen des 

Hecks ist beabsichtigt und soll durch fah-

rerisches Können ausgeglichen und kon-
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trolliert werden. Es ist laut Ansicht des 

OGH offensichtlich für jedermann leicht 

erkennbar, dass in einer derart bewusst 

herbeigeführten Extremsituation jeder-

zeit – bereits bei geringfügigen Fehlein-

schätzungen – ein Kontrollverlust eintre-

ten kann.

Selbst auf einer abgesperrten Rennstre-

cke ist das Risiko eines Schadensein-

tritts deutlich und erkennbar erhöht, da 

sich dort ebenfalls feste Hindernisse wie 

Lärmschutzwände oder Leitplanken be-

finden, woraus insgesamt eine Haftungs-

freizeichnung der beklagten Versicherung 

resultierte.

Zeugenvernehmung im Wohnzimmer
OGH 18.09.2025, 2 Ob 60/25z

Der von der Klägerin gehaltene PKW wur-

de bei einem Verkehrsunfall mit einem bei 

der Beklagten haftpflichtversicherten 

Fahrzeug in Frankreich beschädigt. Die 

Beklagte wendet das Alleinverschulden 

des Lenkers des Fahrzeugs der Klägerin 

ein und beantragte dazu ua die Einvernah-

me einer in Frankreich wohnhaften Zeugin 

per Zoom.

Ob § 277 ZPO voraussetzt, dass sich die zu 

vernehmende Person bei einem – für sie 

örtlich günstigen – Gericht einfindet und 

die Einvernahme mit technischer Ausrüs-

tung dieses Gerichts erfolgt oder ob die 

Person auch an einem anderen Ort (etwa 

an ihrem Wohnort oder ihrer Arbeitsstelle) 

ohne Einschaltung eines Gerichts durch 

Nutzung von Internetdiensten vernom-

men werden kann, ist dem Wortlaut der 

Bestimmung nicht eindeutig zu entneh-

men. Auch in der Rechtsprechung wurde 

diese Frage bisher nicht erörtert. Die Leh-

re ist nicht einheitlich.

Nach Ansicht des OGH müsste die Zeugin 

auch für die von der Beklagten beantragte 

Einvernahme im Weg einer Videokonferenz 

zu einem französischem Gericht kommen, 
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das über die dafür erforderlichen techni-

schen Einrichtungen verfügt. Einem der-

artigen Vorgehen stand aber nach den 

Sachverhaltsannahmen der Vorinstanzen 

ein dauerhaftes Hindernis entgegen (nä-

herer dargelegte persönliche Gründe), 

weshalb sich die vom Erstgericht vorge-

nommene Präklusion des Beweises im 

Ergebnis als gesetzeskonform erwiesen 

habe. Eine unmittelbare Einvernahme der 

Zeugin durch das erkennende Gericht vor 

Ort in Frankreich hat die Beklagte nicht 

beantragt; dass das Erstgericht nicht ein 

weiteres Mal um eine Einvernahme im 

Rechtshilfeweg (allenfalls auch am Wohn-

ort der Zeugin) ersucht hatte, hat die Be-

klagte in der Berufung nicht gerügt. Eine 

allgemeine Befreiung von der Erschei-

nungspflicht von Zeugen:innen vor Gericht 

durch eine Videoeinvernahme bestehe da-

her nach dem OGH nicht.

Ärztliche Aufklärung einer kognitiv einge-
schränkten Patientin
OGH 12.08.2025, 8 Ob 65/25d 

Der OGH hatte sich kürzlich mit der Fra-

ge der schadenersatzrechtlichen Haf-

tung eines Arztes auseinanderzusetzen, 

dessen Patientin aufgrund einer (von ihm 

nicht erkannten) kognitiven Einschrän-

kung die ärztliche Aufklärung nur unvoll-

ständig verstand. Der OGH verneinte eine 

Haftung des Zahnarztes mangels Ver-

schuldens. Eine abweichende Sorgfalts-

pflicht wird einem solchen - im Falle feh-

lender objektiver Erkennbarkeit - nicht 

auferlegt. 

Bei der Klägerin war die Entfernung aller 

vier Weisheitszähne medizinisch indi-

ziert. Der beklagte Zahnarzt führte den 

Eingriff lege artis (fachgerecht) durch. Im 

Anschluss an die Operation litt die Kläge-

rin an einer Funktionsstörung eines Ge-
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sichtsnervs, einer typischen Komplikati-

on eines solchen Eingriffs.

Die Klägerin stützte ihr Schadenersatz-

begehren unter anderem darauf, dass sie 

mangels korrekter Aufklärung nicht gül-

tig in die ärztliche Behandlung eingewil-

ligt habe. Tatsächlich leidet die Klägerin 

an einer leichten Intelligenzminderung 

(F70 ICD-10), weshalb sie die Aufklärung 

nur unvollständig verstand. Entschei-

dend war jedoch, dass diese Einschrän-

kung für den Arzt nicht erkennbar war: 

Die Klägerin wies ein völlig unauffälliges 

Erscheinungsbild auf und zeigte weder in 

der Ordination noch während des Aufklä-

rungsgesprächs Verhaltensauffälligkei-

ten.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebe-

gehren ab. Der OGH wies die Revision der 

Klägerin zurück und bestätigte damit die 

Abweisung der Klage. Der OGH hielt fest, 

dass eine schadenersatzrechtliche Haf-

tung des Arztes neben Kausalität, Ad-

äquanz und Rechtswidrigkeit auch ein 

Verschulden im Sinne einer subjektiven 

Vorwerfbarkeit voraussetzt.

Im vorliegenden Fall war dem beklagten 

Zahnarzt der Beweis seines fehlenden 

Verschuldens iSd § 1298 ABGB (Beweis-

lastumkehr) gelungen:

Der Zahnarzt hatte die Klägerin im Auf-

klärungsgespräch richtig und vollstän-

dig über den Eingriff und dessen Risiken 

– einschließlich des sich letztlich ver-

wirklichten Risikos – aufgeklärt und dies 

lückenlos dokumentiert. Die mangelnde 

Geschäfts- bzw. Entscheidungsfähig-

keit der Klägerin wurde vom Beklagten 

nicht erkannt und war für einen „Durch-

schnittszahnarzt“ (ex ante betrachtet) 

auch nicht erkennbar.

Der OGH statuierte mit dieser Entschei-

dung, dass auch die Bestimmungen der 

§§ 24, 252 f. ABGB keinen besonderen, von 

der sonst geltenden Rechtslage abwei-

chenden Sorgfaltsmaßstab auferlegen. 

Diese Bestimmungen konkretisieren die 

Handlungspflichten des Arztes lediglich 

für den Fall erkennbaren möglichen Vor-

liegens von erheblichen Einschränkungen 

der Entscheidungsfähigkeit. Ein bloßes 

„Nichtverstehen einzelner Aspekte“ sei-

tens der Patientin begründet eine solche 

Annahme noch nicht.

Da die kognitive Einschränkung der Klä-

gerin für den Arzt objektiv und ex ante 

nicht erkennbar war, hatte er keine Veran-

lassung, eine weitere Vertrauensperson, 

einen Angehörigen oder eine sonst na-

hestehende Person zum Aufklärungsge-

spräch beizuziehen. Mangels subjektiver 

Vorwerfbarkeit (Verschulden) schied eine 

Haftung des Arztes aus.

Deckungserweiterungen beseitigen 
grundlegende Risikoausschlüsse nicht
OGH 25.09.2025, 7 Ob 137/25k

Mit dieser Entscheidung wurde vom OGH 

klargestellt, wie gängige Sonderdeckun-

gen in Betriebshaftpflichtversicherungen 

auszulegen sind:

Eine Unternehmerin führte Pflasterarbei-

ten sowie die Verlegung von Metallplatten 

rund um einen Pool aus. Ihre Betriebs-

haftpflichtversicherung enthielt eine 

Wirtschaftsrecht aktuell

WIRTSCHAFTS-
RECHT AKTUELL



CHG Newsletter Business Law • Nr. 20 • Jahrgang 2025 Seite 17/23

Sonderdeckung für das Bau- und Bau-

nebengewerbe. Im Unterschied zu den 

AHVB („Tätigkeitsklausel“) waren dabei 

auch Schäden an jenen Teilen unbeweg-

licher Sachen versichert, die unmittelbar 

bearbeitet wurden.

Nach Klage ihrer Auftraggeberin wegen 

mangelhafter Ausführung begehrte die 

Unternehmerin für diese Ansprüche die 

Deckung durch die Haftpflichtversiche-

rung.

Der OGH stellte dazu fest, dass die Son-

derdeckung grundlegende Risikoaus-

schlüsse – insbe-sondere zu Gewährleis-

tung und Erfüllungssurrogaten – nicht 

außer Kraft setzt. Deckungser-weiterun-

gen heben in der Regel nur bestimmte, 

klar definierte Ausschlüsse auf; die we-

sent-lichen Begrenzungen des Versiche-

rungsschutzes bleiben jedoch bestehen. 

Die Betriebshaft-pflichtversicherung 

umfasst daher nicht die Erbringung der 

geschuldeten Leistung selbst oder so-

genannte Erfüllungssurrogate - also jene 

Schadenersatzansprüche, mit denen 

ein un-mittelbares Interesse am Leis-

tungsgegenstand des Vertrags geltend 

gemacht wird. Ent-scheidend ist dabei 

nicht die rechtliche Anspruchsgrundlage, 

sondern ob die geltend ge-machten Kos-

ten darauf abzielen, einer/einem Dritten 

die vertragsgemäße Leistung der Ver-

sicherungsnehmerin/des Versicherungs-

nehmers zu verschaffen bzw. das Zu-

rückbleiben der tatsächlichen hinter der 

versprochenen Leistung auszugleichen.

Gedeckt sind hingegen Schadener-

satzansprüche aus mangelhafter Ver-

tragserfüllung (Man-gelfolgeschäden, 

Begleitschäden), die jenseits des Er-

füllungsinteresses der Gläubigerin/des 

Gläubigers liegen.
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Praxishinweis

Bei Betriebshaftpflichtversicherungen im 

Baubereich ist sorgfältig zu prüfen, wel-

che Ausschlüsse durch Sonderdeckungen 

tatsächlich entfallen und welche weiter-

hin gelten.

Auch die Mautordnung der ASFINAG un-
terliegt der Klauselkontrolle
OGH 12.08.2025, 8 Ob 102/25w

Die Beklagte ist gemäß § 6 ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz zur Einhebung der 

nach § 1 Abs 1 Bundesstraßen-Mautge-

setz (BStMG) geschuldeten Maut berech-

tigt. Die Klägerin, ein Energienetzbetrei-

ber, verfügt über Blaulichtfahrzeuge mit 

Bewilligung gemäß § 20 Abs 5 Kraftfahr-

gesetz (KFG) 1967 („Blaulichtbescheid“). 

Bis 2017 wurden diese Fahrzeuge generell 

als nach § 5 Abs 1 Z 1 BStMG mautfrei be-

handelt. Mit der Änderung ihrer Mautord-

nung 2017 beschränkte die Beklagte die 

Befreiung auf Einsatz- und Rückfahrten 

und verrechnete der Klägerin in 278 Fäl-

len eine Ersatzmaut von je EUR 120,00.

Die Klägerin begehrte die Rückzahlung 

und Feststellung der generellen Maut-

befreiung ihrer Blaulichtfahrzeuge. Die 

Beklagte wendete ein, die Änderung 

sei rechtmäßig, die Zahlung konstitutiv 

und eine Rückforderung nach § 20 Abs 6 

BStMG ausgeschlossen.

Erst- und Berufungsgericht gaben der 

Klage statt: Die Beklagte habe den ge-

setzlichen Rahmen des § 5 BStMG 

überschritten. Die Mautordnung sei als 

Allgemeine Geschäftsbedingung zu qua-

lifizieren und trotz aufsichtsbehördli-

cher Genehmigung einer Inhaltskontrolle 

zu unterziehen. Die Beschränkung der 

Befreiung auf Einsatzfahrten stelle eine 
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gröbliche Benachteiligung iSd § 879 Abs 3 

ABGB dar und sei nichtig; die Ersatzmaut 

daher nach § 877 ABGB rückzuerstatten. 

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche 

Revision zur Frage der Rückforderbarkeit 

einer nach der Mautordnung entrichteten 

Ersatzmaut zu.

Da auch der Oberste Gerichtshof Zweifel 

an der Gesetzeskonformität der Maut-

ordnung der Beklagten iSd Art. 139 B-VG 

hatte, stellte er einen Verordnungsprü-

fungsantrag an den Verfassungsgerichts-

hof (VfGH) und unterbrach das Revisions-

verfahren. Der VfGH wies den Antrag mit 

Beschluss vom 24.06.2025 (V 3/2025) als 

unzulässig zurück, da die Mautordnung 

keinen hoheitlichen, sondern einen pri-

vatrechtlichen Akt eines ausgegliederten 

Rechtsträgers darstellt. Die Bestimmun-

gen der Mautordnung der ASFINAG sind 

daher als Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen zu qualifizieren, deren Inhalt von 

den ordentlichen Gerichten überprüfbar 

ist.

Nach § 5 Abs 1 Z 1 BStMG sind Fahrzeu-

ge mit Bewilligung nach § 20 Abs 5 KFG 

(„Blaulichtfahrzeuge“) von der Maut-

pflicht ausgenommen. Diese Befreiung 

gilt unabhängig davon, ob das Blaulicht 

eingeschaltet ist. Die Mautordnung der 

Beklagten, die die Befreiung auf Einsatz- 

und Rückfahrten beschränkt, überschrei-

tet daher den gesetzlichen Rahmen und 

ist nach § 879 Abs 1 ABGB nichtig.

Da § 20 Abs 6 BStMG nur die Rückfor-

derung ordnungsgemäß gezahlter Er-

satzmauten ausschließt, steht der Rück-

forderung rechtsgrundlos geleisteter 

Zahlungen nichts entgegen. Die Klägerin 

hatte sich die Rückforderung vorbehalten 

und die Beklagte keinen Grund zur An-

nahme, dass die Klägerin ihre Mautpflicht 

anerkennen wollte, sodass kein konstitu-

tives Anerkenntnis vorlag. Der Rückfor-

derungsanspruch wurde daher zu Recht 

bejaht.

Wirtschaftsrecht aktuell

WIRTSCHAFTS-
RECHT AKTUELL
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CHG News – meet CHG

NEWS Auszeichnung Law Award & Bendura 
Bank Award Felix Hollenstein

Im Rahmen des Fakultätstages 2025 der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Innsbruck wurde unser RAA 

Felix Hollenstein (2. v. l.) gleich doppelt 

ausgezeichnet: Er erhielt dabei den Inns-

bruck Law Award 2025 und den Bendura 

Bank Award.

Der Innsbruck Law Award würdigt die je-

weils besten Absolventinnen und Absol-

venten eines Studienjahres. Felix Hollen-

stein wurde für seine Studienleistungen 

im Masterstudium Wirtschaftsrecht als 

Studienbester des Wertungszeitraums 

vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 aus-

gezeichnet.

Zusätzlich wurde ihm der Bendura Bank 
Award verliehen – ein Förderungspreis, 

der exzel-lente Masterarbeiten im Be-

reich Wirtschaftsrecht auszeichnet.

 Prämiert wurde seine wis-senschaftliche 

Arbeit mit dem Titel „Nachschusspflich-
ten im Sanierungsfall: Eine rechts-form-
übergreifende Analyse“.

Wir gratulieren Felix Hollenstein herzlich 

zu diesen herausragenden Leistungen!

Neue Rechtsanwaltsanwärterin bei CHG

Maria Posch unterstützt als Rechtsan-

waltsanwärterin die Praxisgruppen Busi-

ness Law sowie Öffentliches Wirtschafts-

recht und Vergaberecht. Sie verfügt über 

Erfahrung als studentische Mitarbeiterin 

in einer Innsbrucker Rechtsanwaltskanz-

lei. Zusätzlich sammelte sie wertvolle 

Kenntnisse als Studienassistentin am In-

stitut für zivilgerichtliches Verfahren. Ihr 

Studium der Rechtswissenschaften und 

das Gerichtspraktikum im OLG-Sprengel 

Innsbruck bilden die Grundlage ihrer Ex-

pertise.



CHG Newsletter Business Law • Nr. 20 • Jahrgang 2025 Seite 21/23

CHG TERMINE

Save the Date!

Der nächste CHG-Newsletter Business Law wird im Frühjahr 2026 erscheinen –  

es werden wieder aktuelle Themen aus dem Bereich Wirtschaftsrecht behandelt.  

 

Diesmal in modernisierter Ausgabe voller neuer Features und Insights –  

es bleibt also spannend!
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Das Team unserer Praxisgruppe Business Law steht Ihnen für Ihre Anliegen gerne zur Verfügung!
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+43 512 56 73 73  •  office@chg.at  •  www.chg.at
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Wir bewegen Wirtschaft.
Seit 1999.

 2025 erneut beste Kanzlei außerhalb Wiens1 sowie seit 2023 in Westösterreich erstgereiht 
und mit 5 von 5 Sternen ausgezeichnet2

1Trend-Anwaltsrankings und 2JUVE-Rankings


